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Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für 

Wasserorganismen. Der Reiniger darf auf keinen Fall mit anderen sauren Produkten 

vermischt werden, dadurch entsteht giftiges Chlorgas!

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Für angemessene Belüftung sorgen. Bei Expositionen bis zu 8 Stunden sind 

Schutzhandschuhe aus folgendem Material zu tragen: Nitrilkautschuk. 0,4 mm EN 374. 

Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen. EN 166. Schutzkleidung tragen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Das Produkt ist nicht brennbar. Nicht als Löschmittel Wasserstrahl verwenden. Bei Erhitzen oder 

Verbrennen können sich ätzende Dämpfe/giftige Gase (CO, CO2). Chlor entwickeln. Bereich 

evakuieren. Mit viel Wasser spülen. Große Mengen verschüttetes  Material eindämmen. 

Verschüttetes Material in Behälter sorgfältig schließen und gemäß den örtlichen Vorschriften zur 

Entsorgung geben.

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Es muss sofort Erste Hilfe geleistet werden.

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang ausspülen. U.U. Kontaktlinsen entfernen 

und Augen weit öffnen. Hört die Reizung nicht auf: Notaufnahme aufsuchen, Sicherheitsdatenblatt 

mitbringen.

Einatmen: Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die 

Symptome schwerwiegend sind oder anhalten.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Mit viel Wasser/... waschen. Sofort 

ärztliche Hilfe suchen.

Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Viel Wasser zum Trinken verabreichen. KEIN 

ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! Sofort ärztliche Hilfe holen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reststoffe und Leerbehälter sind in Abstimmung mit den örtlichen rechtlichen Bestimmungen zu 

entsorgen. 
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